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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1982

Norm

ABGB §1310

Rechtssatz

Daß ein Hauptschüler in der Lage ist, einzusehen, daß er die Mutter eines anderen Schülers - auch wenn ihn diese an

der Schultasche festhält - nicht tätlich angreifen darf und daß bei einem derartigen Angri7 Verletzungen möglich sind,

ist nicht zweifelhaft.
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